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Stadt Schlieren
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Schlieren

Abstimmungsprotokoll vom 8. März 2026

Stimmberechtigte 2’039
eingegangene Stimmrechtsausweise 956

Stimmbeteiligung in Prozent 41.25%
Total eingegangene Stimmzettel 841
abzüglich:
- leere Stimmzettel 26
- ungültige Stimmzettel 0
Gültige Stimmzettel 815
Ja 698
Nein 117
Die Vorlage ist angenommen.

Wahlbüro
Schlieren, 9. März 2026

Gegen diesen Beschluss kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen und 
wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhalts oder wegen Unangemessenheit innert 30 
Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, bei der Bezirkskirchenpflege Dietikon (c/o Herr Steffen Kelch, Bergstrasse 24, 8103 
Unterengstringen), schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Sie ist in 
genügender Anzahl für die Rekursinstanz und die Vorinstanz einzureichen. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen oder genau zu 
bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Vertrag über den Zusammenschluss der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Dietikon, Schlieren und Weiningen
zur evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Limmattal


